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Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutz
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148),

2. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Laden
öffnungsgesetzes vom 23. November
2006 (GVBl. I S. 606), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2019
(GVBl. S. 434),

3. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. 
S. 374),

verordnet die Landesregierung: 

Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur 
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Verordnung zur Bekämpfung des Co
ronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 150), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16. März 2020 (GVBl. S. 169), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Abs. 1 bis 6 werden wie folgt ge
fasst:

„(1) Für Personen, die sich in den
14 Tagen vor Inkrafttreten dieser
Verordnung oder danach in einem
Risikogebiet für Infektionen mit dem
SARSCoV2Virus aufgehalten ha
ben, wird eine Absonderung nach 
§ 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektions
schutzgesetzes in der eigenen
Häuslichkeit allgemein angeordnet.
Für Personen mit Wohnsitz außer
halb Hessens wird ein berufliches
Tätigkeitsverbot auf dem Gebiet des
Landes Hessen nach § 31 Satz 1
des Infektionsschutzgesetzes allge
mein angeordnet.

(2) Risikogebiet nach Abs. 1 ist
ein Gebiet, das durch das Robert
KochInstitut als Risikogebiet oder
als besonders betroffenes Gebiet
festgelegt ist, solange diese Festle
gung nicht aufgehoben wird. Das
Gebiet des Landes Hessen gilt nicht
als Risikogebiet. Das für den öffentli
chen Gesundheitsdienst zuständige
Ministerium wird ermächtigt, weitere
Gebiete als Risikogebiete im Sinne
des Abs. 1 festzulegen oder aufzu
heben. Das für den öffentlichen Ge
sundheitsdienst zuständige Ministeri

um wird jede Erweiterung oder Än
derung von Risikogebieten in geeig
neter Form sowie auf der Homepage
des Hessischen Ministeriums für So
ziales und Integration öffentlich be
kanntmachen.

(3) Die Absonderung ist unver
züglich aufzunehmen

1. nach der Einreise aus einem Ri
sikogebiet oder

2. sobald ein Risikogebiet auf
grund des Abs. 2 Satz 1 oder 3
festgelegt wird und eine Einrei
se aus diesem Gebiet innerhalb
von 14 Tagen vor dem Zeitpunkt
der Festlegung erfolgt ist.

Dies gilt entsprechend für ein berufli
ches Tätigkeitsverbot nach Abs. 1
Satz 2.

(4) Die Absonderung bzw. das
berufliche Tätigkeitsverbot enden am
14. Tag nach dem Tag der Einreise
aus dem Risikogebiet.

(5) Bei

1. Angehörigen des Polizeivoll
zugsdienstes im Sinne der Hes
sischen Polizeilaufbahnverord
nung vom 10. März 2015
(GVBl. S. 134), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. Juni
2017 (GVBl. S. 114), sowie des
Bundespolizeigesetzes vom 
19. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 2978, 2979), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Novem
ber 2019 (BGBl. I S. 1724), und
Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer des Landes, die bei
den Polizeipräsidien tätig sind
und Vollzugsaufgaben wahr
nehmen,

2. Angehörigen von Feuerwehren
gemäß den §§ 9 und 10 des
Hessischen Brand und Kata
strophenschutzgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Januar 2014 (GVBl. 
S. 26), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. August 2018
(GVBl. S. 374),

3. Richterinnen und Richtern,
Amtsanwältinnen und Amtsan
wälten sowie Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten der Justiz,

4. Bediensteten des Justiz und
Maßregelvollzuges,

5. Bediensteten von Rettungs
diensten gemäß § 3 Abs. 1 des
Hessischen Rettungsdienstge
setzes vom 16. Dezember 2010
(GVBl. I S. 646), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 12. Sep
tember 2018 (GVBl. S. 580),
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6. Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Behörden des öffentli
chen Gesundheitsdienstes nach
§ 2 Abs. 2 des Hessischen 
Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst vom 
28. September 2007 (GVBl. I 
S. 659), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl.
S. 82),

7. Soldatinnen und Soldaten nach
§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Soldaten
gesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. Mai
2005 (BGBl. I S. 1482), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
20. November 2019 (BGBl. I 
S. 1626),

kann die Absonderung oder das be
rufliche Tätigkeitsverbot im Einzelfall
für die Dauer des Dienstes und der
damit verbundenen Wege von und in
die eigene Häuslichkeit ausgesetzt
werden, wenn sie keine Erkran
kungssymptome für COVID19 im
Sinne der jeweiligen Kriterien des
Robert KochInstituts aufweisen.
Über eine Aussetzung nach Satz 1
entscheidet die Einsatzleitung vor
Ort, die Leitstelle oder bei Personen
nach Satz 1 Nr. 1, 4 bis 7 sowie An
gehörigen von Feuerwehren gemäß
§ 9 des Hessischen Brand und 
Katastrophenschutzgesetzes die
Dienststellenleitung. Bei Personen
nach Satz 1 Nr. 3 entscheidet die zu
ständige Präsidentin oder der Präsi
dent, die Generalstaatsanwältin oder
der Generalstaatsanwalt, die Leiten
de Oberstaatsanwältin oder der Lei
tende Oberstaatsanwalt.

(6) Bei Personen, die in Einrich
tungen nach § 23 Abs. 3 des Infekti
onsschutzgesetzes tätig sind, gilt 
Abs. 5 mit der Maßgabe entspre
chend, dass für die Dauer der Ausset
zung mit Ausnahme der Wege von
und in die eigene Häuslichkeit das
Tragen von Schutzausstattung gemäß
den jeweiligen Kriterien des Robert
KochInstituts angeordnet wird. Die
Schutzausstattung darf nur abgesetzt
werden, wenn ein Mindestabstand
von 1,5 Metern zu anderen Personen
eingehalten wird. Über die Ausset
zung entscheidet die ärztliche bzw.
pflegerische Leitung der Einrichtung,
in der die Person tätig ist.“

b) Als neuer Abs. 7 wird eingefügt:

„(7) Von Abs. 1 nicht erfasst sind
Mitarbeiter von Luftverkehrsunter
nehmen, die sich im Rahmen ihrer
dienstlichen Tätigkeit in einem Risi
kogebiet innerhalb oder außerhalb
der Bundesrepublik aufgehalten ha
ben, soweit

1. die jeweilige Aufenthaltsdauer
in diesem Risikogebiet 48 Stun
den nicht überschritten hat oder

2. das betroffene Gebiet erst nach
Reiseantritt zum Risikogebiet
erklärt wurde.“
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c) Die bisherigen Abs. 7 bis 9 werden
die Abs. 8 bis 10.

2. Als neuer § 2 wird eingefügt:

„§ 2

Für den Vollzug dieser Verordnung
sind abweichend von § 5 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst vom 28. Sep
tember 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82), neben den Gesundheits
ämtern die örtlichen Ordnungsbehörden
zuständig, wenn die Gesundheitsämter
nicht rechtzeitig erreicht oder tätig wer
den können, um eine bestehende Ge
fahrensituation abwenden zu können.“

3. Der bisherige § 2 wird § 3.

Artikel 22)

Änderung der Zweiten Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16. März 2020 (GVBl. S. 170), wird wie
folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geän
dert:

a) Die Angabe „wenn beide Erzie
hungsberechtigten des Kindes, im
Fall einer oder eines allein Erzie
hungsberechtigten die oder der al
lein Erziehungsberechtigte, zu den
folgenden Personengruppen gehö
ren“ wird durch die Wörter „wenn ei
ne Erziehungsberechtigte oder ein
Erziehungsberechtigter zu einer der
folgenden Personengruppe gehört:“

b) Nr. 9 wird wie folgt gefasst:

„9. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Einrichtungen nach § 23 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7
und 11 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2
und 7 des Infektionsschutzge
setzes sowie Beschäftigte von
ambulanten Betreuungs und
Pflegediensten nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Hessischen
Gesetzes über Betreuungs und
Pflegeleistungen vom 7. März
2012 (GVBl. S. 34), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom
19. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 322),“

c) In Nr. 13 wird der Punkt nach dem
Wort „Betracht“ durch ein Komma er
setzt.

d) Als Nr. 14 wird angefügt:

„14. Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die in der Abfallbewirtschaf
tung tätig sind, soweit von dem
Arbeitgeber der Nachweis er
bracht wird, dass ihre Tätigkeit
vor Ort am Arbeitsplatz zur Auf
rechterhaltung der Infrastruktur
zwingend erforderlich ist.“

2) Ändert FFN 9155



2. In § 3 wird Abs. 2 durch folgenden 
Abs. 2 und 3 ersetzt:

„(2) Die Präsenzpflicht für Lehrkräfte
und Schulleitungen bleibt bestehen.
Dies gilt nicht, wenn sie

1. Krankheitssymptome aufweisen,

2. in Kontakt zu infizierten Personen
stehen oder seit dem Kontakt mit in
fizierten Personen noch nicht 14 Ta
ge vergangen sind oder

3. sich in den 14 Tagen vor Inkrafttre
ten dieser Verordnung oder danach
in einem Risikogebiet für Infektionen
mit dem SARSCoV2Virus aufge
halten haben und noch nicht 14 Tage
seit der Rückkehr vergangen sind.

(3) Die in den Einrichtungen nach 
§ 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes
befindlichen Lehrkräfte sollen Betreu
ungsangebote für Kinder im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 mit Ausnahme der Kinder im
Sinne des § 2 Abs. 3 bis einschließlich
der Klassenstufe 6 anbieten. Die Orga
nisation dieser Betreuungsangebote ob
liegt der Schulleitung. Die in Satz 3 ge
nannten Personen dürfen ihre eigenen
Kinder mit Ausnahme der Kinder nach 
§ 2 Abs. 3 in das Betreuungsangebot
einbeziehen.“

3. Als neuer § 4 wird angefügt:

„§ 4

Für den Vollzug dieser Verordnung
sind abweichend von § 5 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst vom 28. Sep
tember 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82), neben den Gesundheits
ämtern die örtlichen Ordnungsbehörden
zuständig, wenn die Gesundheitsämter
nicht rechtzeitig erreicht oder tätig wer
den können, um eine bestehende Ge
fahrensituation abwenden zu können.“

4. Der bisherige § 4 wird § 5.

Artikel 33)

Änderung der Dritten Verordnung 
zur Bekämpfung des CoronaVirus

§ 1 der Dritten Verordnung zur Bekämp
fung des CoronaVirus vom 14. März 2020
(GVBl. S. 161) wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 1 wird die Angabe „100“ durch
„6“ ersetzt.

2. Nach Abs. 1 wird als neuer Abs. 2 und
als Abs. 3 und 4 eingefügt:

„(2) Ansammlungen und Zusammen
künfte auf öffentlichen Wegen und Plät
zen (einschließlich Park und Grünanla
gen) von mehr als fünf Personen, die
nicht in einem gemeinsamen Haushalt
leben, sind untersagt. Bei Begegnungen

mit anderen Personen auf den in Satz 1
genannten Orten ist ein Mindestabstand
von 1,5 Metern einzuhalten. Satz 1 gilt
nicht für den öffentlichen Personennah
verkehr.

(3) Die zuständigen Behörden kön
nen Ausnahmen von Abs. 1 und 2 
Satz 1 für Trauerfeierlichkeiten und Be
stattungen zulassen.

(4) Die Abnahme von Prüfungen, ins
besondere Staatsprüfungen und Lauf
bahnprüfungen, ist nach Abs. 1 nicht
untersagt. Bei der Abnahme von Prü
fungsleistungen sind die Empfehlungen
des Robert KochInstituts zur Hygiene
zu beachten.“

3. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 5.

Artikel 44)

Änderung der Vierten Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Vierte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 17. März 2020 (GVBl.
S. 167) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nr. 5 wird wie folgt ge
fasst:

„5. Kinos, auch Freilicht
kinos,“

bbb) Nr. 7 wird wie folgt ge
fasst:

„7. Spielplätze einschließ
lich Bolz und Tummel
plätze,“

ccc) Als Nr. 7a wird eingefügt:

„7a. Mehrgenerationenhäu
ser, soweit diese nicht
dem Wohnen dienen,
Jugendhäuser, Senio
renbegegnungsstät
ten, Mütter und Fami
lienzentren,“

ddd) Als Nr. 8a und 8b werden
eingefügt:

„8a. Copyshops, Internet
cafes und ähnliche
Einrichtungen,

8b.  Hundeschulen und
Hundesalons,“

bb) Satz 2 bis 5 werden aufgeho
ben.

b) Die Abs. 2 bis 6 werden durch fol
gende Abs. 2 bis 10 ersetzt:

„(2) Untersagt werden

1. Zusammenkünfte in Vereinen
und sonstigen Sport und Frei
zeitenrichtungen,

2. touristische und kulturelle Ange
bote jeglicher Art, beispielswei
se Reisebusreisen, Schiffsaus
flüge und Stadtführungen, 
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3. sonstige Sportangebote, die ih
rer Art nach mit körperlichen
Kontakt verbunden sind.

(3) Untersagt wird die Wahrneh
mung von Angeboten in Volkshoch
schulen, Musikschulen und sonsti
gen öffentlichen und privaten Bil
dungseinrichtungen sowie Privatun
terricht im außerschulischen Be
reich. OnlineAngebote bleiben mög
lich.

(4) Die Abnahme von Prüfungen,
insbesondere Staatsprüfungen und
Laufbahnprüfungen, ist nach Abs. 3
nicht untersagt. Bei der Abnahme
von Prüfungsleistungen sind die
Empfehlungen des Robert KochIn
stituts zur Hygiene zu beachten.

(5) Untersagt werden Zusam
menkünfte in Kirchen, Moscheen,
Synagogen und die Zusammenkünf
te anderer Glaubensgemeinschaf
ten. Allen Glaubensgemeinschaften
bleibt es unbenommen, alternative
Formen der Glaubensbetätigung
auszuüben, die nicht mit Zusammen
künften von Personen verbunden
sind, zum Beispiel Angebote im In
ternet. Die in Satz 1 genannten Ge
bäude und Räume können für die
Gebete Einzelner offengehalten wer
den.

(6) Beratungsleistungen psycho
sozialer, rechtlicher, seelsorgerischer
oder ehrenamtlicher Art sowie die
Erbringung von Dienstleistungen sol
len möglichst ohne unmittelbaren
persönlichen körperlichen Kontakt
und unter Beachtung der Empfehlun
gen des Robert KochInstituts zur
Hygiene erfolgen.

(7) Die Beschränkungen nach
Abs. 1 gelten nicht für den Lebens
mitteleinzelhandel, den Futtermittel
handel, Wochenmärkte, Direktver
kauf vom Lebensmittelerzeuger, Re
formhäuser, Feinkostgeschäfte, Ge
schäfte des Lebensmittelhandwerks,
Getränkemärkte, Banken und Spar
kassen, Abhol und Lieferdienste,
Apotheken, Drogerien, Sanitätshäu
ser, Poststellen, Waschsalons, Tank
stellen und Tankstellenshops, Reini
gungen, Kioske, Tabak und EZiga
rettenläden, Frisöre, den Zeitungs
verkauf, Blumenläden sowie für 
Bau, Gartenbau und Tierbedarfs
märkte. Die Beschränkungen nach
Abs. 1 gelten auch nicht für den
Großhandel und den OnlineHandel.

(8) Eine Öffnung der Einrichtun
gen nach Abs. 7 erfolgt unter Beach
tung der Empfehlungen des Robert
KochInstituts zur Hygiene, der
Steuerung des Zutritts und der Ver
meidung von Warteschlangen. Es ist
sicher zu stellen, dass ein Abstand
von 1,5 Metern zwischen Personen
eingehalten werden kann, sofern kei
ne geeigneten Trennvorrichtungen
vorhanden sind.

(9) Abweichend von § 3 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Laden
öffnungsgesetzes können die in 
Abs. 7 genannten Bereiche auch an
Sonn und Feiertagen zwischen 8
und 18 Uhr geöffnet werden. Satz 1
gilt nicht für den Karfreitag sowie die
Osterfeiertage.

(10) Dienstleistungen und Hand
werkstätigkeiten können mit Ausnah
me der in Abs. 1 Nr. 8a und 8b ge
nannten Angebote unter Beachtung
der Empfehlungen des Robert Koch
Instituts zur Hygiene, insbesondere
zu Kontakten und Einhaltung des Si
cherheitsabstandes erbracht wer
den.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gaststätten im Sinne des
Hessischen Gaststättengesetzes
vom 28. März 2012 (GVBl. S. 50),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294),
Mensen, Hotels und andere Gewer
be, dürfen Speisen und Getränke nur
zur Abholung oder Lieferung anbie
ten. Eine Abholung von Speisen und
Getränken darf nur erfolgen, wenn

1. sichergestellt ist, dass die Spei
sen und Getränke ohne Warte
zeit zur Verfügung stehen oder
die Warteplätze so gestaltet
sind, dass ein Abstand von min
destens 1,5 Metern zwischen
den Abholerinnen und Abholern
gewährleistet ist,

2. geeignete Hygienemaßnahmen
getroffen werden und

3. Aushänge zu den erforderlichen
Hygienemaßnahmen erfolgen.“

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2.

d) Als neuer Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Bars, Clubs, Diskotheken,
Schankwirtschaften, Kneipen und
ähnliche Einrichtungen, deren
Schwerpunkt nicht im Anbieten von
Speisen liegt, sowie Eisdielen sind
zu schließen.“

Artikel 55)

Änderung der Fünften Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Fünfte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 16. März 2020 (GVBl.
S. 166) wird wie folgt geändert:
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1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

(1) Die Durchführung von medizini
schen Eingriffen und Behandlungen, für
die derzeit keine dringende medizini
sche Notwendigkeit besteht (nicht not
wendige Behandlun gen), wird in folgen
den Einrichtungen ausgesetzt:

1. Krankenhäuser, die in den Hessi
schen Krankenhausplan nach § 6
des Krankenhausfinanzierungsge
setzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 10. April 1991 (BGBl.
I S. 886), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 12. Dezember 2019 (BGBl.
I S. 2652), und nach den §§ 17 bis
19 des Hessischen Krankenhausge
setzes 2011 vom 21. Dezember
2010 (GVBl. I S. 587), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 13. Septem
ber 2018 (GVBl. S. 599), aufgenom
men sind oder einen Versorgungs
vertrag nach § 108 des Fünften Bu
ches Sozialgesetzbuch besitzen,

2. Praxiskliniken nach § 115 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 des Fünften Buches So
zialgesetzbuch,

3. Einrichtungen für ambulantes Ope
rieren nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
des Infektionsschutzgesetzes,

4. Privatkrankenanstalten im Sinne des
§ 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord
nung in der Fassung der Bekannt
machung vom 22. Februar 1999
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. November
2019 (BGBl. I S. 1746), mit Ausnah
me von privaten Fachkliniken für
Psychosomatische Medizin und Psy
chotherapie.

(2) Patientinnen und Patienten, die
bereits aufgenommen wurden, deren
nicht notwendige Behandlung aber noch
nicht begonnen hat, sind zu entlassen.

(3) Die Entscheidung, ob eine nicht
notwendige Behandlung vorliegt, obliegt
dem ärztlichen Personal der jeweiligen
Einrichtung.“

2. Nach § 1 werden als neuer § 2 und als
§ 3 eingefügt:

„§ 2

Die Durchführung von nicht dringend
medizinisch notwendigen chirurgischen
Eingriffen (nicht notwendige ambulante
Operationen) in anderen als den in § 1
Abs. 1 genannten Einrichtungen ist aus
zusetzen. § 1 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 3

Für den Vollzug dieser Verordnung
sind abweichend von § 5 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst vom 28. Sep
tember 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82), neben den Gesundheits
ämtern die örtlichen Ordnungsbehörden
zuständig, wenn die Gesundheitsämter
nicht rechtzeitig erreicht oder tätig wer
den können, um eine bestehende Ge
fahrensituation abwenden zu können.“

3. Der bisherige § 2 wird § 4.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wir
kung in Kraft. Abweichend von Satz 1 gilt
Art. 4 ab 21. März 2020 12.00 Uhr.
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Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgeset
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148),

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. 
S. 374),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Dritten Verordnung zur 
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Dritte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 14. März 2020 (GVBl.
S. 161), geändert durch die Verordnung zur
Anpassung der Verordnungen zur Bekämp
fung des CoronaVirus vom 20. März 2020,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

(1) Der Kontakt zu anderen Men
schen außerhalb der Angehörigen des
eigenen Hausstandes ist auf das abso
lut nötige Minimum zu reduzieren.

(2) Aufenthalte im öffentlichen Raum
sind nur alleine, mit einer weiteren nicht
im eigenen Haushalt lebenden Person
oder im Kreise der Angehörigen des ei
genen Hausstandes gestattet. Bei Be
gegnungen mit anderen Personen ist
ein Mindestabstand von 1,5 Metern ein
zuhalten. Öffentliche Verhaltensweisen,
die geeignet sind, dass Abstandsgebot
des Satz 2 zu gefährden, wie etwa ge
meinsames Feiern, Grillen oder Pickni
cken, sind unabhängig von der Perso
nenzahl untersagt.

(3) Das Verbot des Abs. 2 Satz 1 gilt
nicht für

1. Zusammenkünfte von Personen, die
aus geschäftlichen, beruflichen,
dienstlichen oder betreuungsrele
vanten Gründen unmittelbar zusam
menarbeiten müssen, sowie Sitzun
gen und Gerichtsverhandlungen,

2. die Begleitung und Betreuung min
derjähriger oder unterstützungsbe
dürftiger Personen,

3. den öffentlichen Personennahver
kehr und vergleichbare Betriebe und
Einrichtungen, in denen ein bestim
mungsgemäßes Zusammentreffen
für kurze Zeit unvermeidbar ist,

4. die Abnahme von Prüfungen, insbe
sondere Staatsprüfungen und Lauf
bahnprüfungen,

5. Blutspenden.

(4) Die zuständigen Behörden kön
nen Ausnahmen von Abs. 1 und 2 
Satz 1 für Trauerfeierlichkeiten und Be
stattungen zulassen. 

(5) Die Empfehlungen des Robert
KochInstituts zur Hygiene sind bei jegli
chen Zusammentreffen zu beachten.“

2. Als neuer § 2 wird eingefügt:

„§ 2

Für den Vollzug dieser Verordnung
sind abweichend von § 5 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst vom 28. Sep
tember 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82), neben den Gesundheits
ämtern die örtlichen Ordnungsbehörden
zuständig, wenn die Gesundheitsämter
nicht rechtzeitig erreicht oder tätig wer
den können, um eine bestehende Ge
fahrensituation abwenden zu können.“

3. Der bisherige § 2 wird § 3.

Artikel 22)

Änderung der Vierten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Vierte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 17. März 2020 (GVBl.
S. 167), geändert durch die Verordnung zur
Anpassung der Verordnungen zur Bekämp
fung des CoronaVirus vom 20. März 2020,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird als Nr. 8c ein
gefügt:

„8c. Dienstleistungsbetriebe im Be
reich der Körperpflege wie Fri
söre, Kosmetikstudios, Massa
gepraxen, TattooStudios und
ähnliche Betriebe; medizinisch
notwendige Behandlungen blei
ben weiter möglich,“

b) Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Die Beschränkungen nach
Abs. 1 gelten nicht für

1. den Lebensmitteleinzelhandel,

2. den Futtermittelhandel,

3. die Wochenmärkte,

4. den Direktverkauf vom Lebens
mittelerzeuger,

5. die Reformhäuser,

6. die Feinkostgeschäfte,
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7. die Geschäfte des Lebensmit
telhandwerks,

8. die Getränkemärkte,

9. die Banken und Sparkassen,

10. die Abhol und Lieferdienste,

11. die Apotheken,

12. die Drogerien,

13. die Sanitätshäuser, Optiker,
Hörgeräteakustiker,

14. die Poststellen,

15. die Waschsalons,

16. die Tankstellen und Tankstellen
shops,

17. die Reinigungen,

18. die Kioske, Tabak und EZiga
rettenläden, den Zeitungsver
kauf,

19. die Blumenläden,

20. die Tierbedarfsmärkte,

21. die Bau und Gartenbaumärkte;

entscheidend ist der Schwerpunkt im
Sortiment. Die Beschränkungen
nach Abs. 1 gelten auch nicht für

den Großhandel und den Online
Handel.“

c) In Abs. 10 wird die Angabe „Nr. 8a
und 8b“ durch „Nr. 8a, 8b und 8c“ er
setzt.

2. Als neuer § 3 wird eingefügt:

„§ 3

Für den Vollzug dieser Verordnung
sind abweichend von § 5 Abs. 1 des
Hessischen Gesetzes über den öffentli
chen Gesundheitsdienst vom 28. Sep
tember 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018
(GVBl. S. 82), neben den Gesundheits
ämtern die örtlichen Ordnungsbehörden
zuständig, wenn die Gesundheitsämter
nicht rechtzeitig erreicht oder tätig wer
den können, um eine bestehende Ge
fahrensituation abwenden zu können.“

3. Der bisherige § 3 wird § 4.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wir
kung in Kraft.
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Wiesbaden, den 22. März 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

K l o s e

D e r  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t

B e u t h
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